
 
 

Protokollauszug 
aus der 

55. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtpla-
nung und Bauen  
vom 17.10.2006 

 
öffentlich 
Top 3.1 Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 27 

"Horstweg / An der Alten Zauche" (Wiedervorlage) 
06/SVV/0620 
vertagt 

 
Vertagt – sh. TOP Verständigung zur Tagesordnung 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
1. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 27 „Horstweg / An der Alten Zauche“ ist 

gemäß § 2 BauGB aufzustellen (s. Anlage 1). 
 
2. Das Bauleitplanverfahren ist mit der Priorität 1 entsprechend dem Beschluss der Stadt-

verordnetenversammlung zur Vereinbarung von Prioritäten für die Verbindliche Bauleit-
planung vom 07.03.2001 (DS 01/059/2) und nachfolgender Aktualisierung durchzuführen 
(s. Anlage 2). 

 
3. Anhand der Planungsziele wird entschieden, dass das Verfahren hauptsächlich im wirt-

schaftlichen Interesse Dritter liegt (s. Anlage 3). Die Einleitung des Verfahrens zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan setzt daher voraus, dass neben den externen Kosten 
auch die künftig entstehenden verwaltungsinternen Kosten des Verfahrens vom Vorha-
benträger übernommen werden (entsprechend der im Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung vom 30.08.2006 zur Kostenerstattung von Verfahrenskosten bei Bauleit-
planverfahren im wirtschaftlichen Interesse Dritter getroffenen Festlegungen – DS 
06/SVV/0487). 

 
 


